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Es geistern Schreckge-
spenster durch Europas Medien,
ein besonders gefährlich schei-
nendes heißt Scharia. Gespenster
sind Furcht einflößend, weil von
ihnen nur Schemen sichtbar sind.
Im Westen wird der Begriff Scha-
ria oft eingeschränkt auf Prakti-
ken des Strafvollzugs, die am Kör-
per ausgeführt werden, wobei
drei Dinge in Zusammenhang ge-
stellt werden: Stockschläge bei Al-
koholgenuss, Handamputation bei
Raub, Steinigung bei außereheli-
chen sexuellen Beziehungen.

Es liefert ein vereinfachtes,
schiefes, demütigendes Bild, die
gesamte komplexe Werteordnung
einer Weltreligion auf diesen Kon-
text zu reduzieren, und Muslime
deuten dies als Herabsetzung. Das
ist ähnlich aussagekräftig, als re-
duzierte man den Begriff Christen-
tum stereotyp auf gewisse Prakti-
ken, etwa Zölibat, Teufelsaustrei-
bung, Kindesmissbrauch. Unbe-
rücksichtigt bleibt dabei, dass die
meisten islamischen Länder nicht
in diesen Formen exekutieren,
dass die Steinigung keine korani-
sche Fundierung hat, dass selbst
die USA Körperstrafen in Form
von Todesstrafen vollziehen, von
den Methoden in Abu Ghraib und
Guantanamo nicht zu reden.

Zugleich verstehen Muslime
nicht, warum man sich in Europa
so fürchtet vor islamischen Inhal-
ten als Normensystem angesichts
dessen, was bei allen hochgehal-
tenen christlichen, abendländi-
schen Werten und gleichzeitigem
aufgeklärten Getue laufend an
Unglücken und Verbrechen pro-
duziert wird: Familienzerfall, Dro-
genkonsum, Pornografie, Prostitu-
tion, Korruption, Menschenhan-
del, Schuldenkrise, Bankenkrise,
Finanzkrise, Eurokrise – unlösbar
scheinende Missstände, die ohne
Rückgriff auf Scharia entstanden,
und in Ländern, die sich auf sie
berufen, falls überhaupt, in weit
geringerem Ausmaß existieren.

Normativer Unterbau
Nach muslimischem Verständnis
ist ein Staat dann ein Rechtsstaat,
wenn er auf die Scharia als nor-
mativen Unterbau setzt. Scharia
(wörtlich „Weg“) meint das Nor-
men- und Wertesystem, dem sich
eine Kultur auf der Basis ihrer Re-
ligion verpflichtet fühlt, aus dem
die gesetzliche Ordnung, das
Rechtssystem und alle Regeln für
menschliches Handeln abgeleitet
werden. Bezugsrahmen ist dabei
keineswegs bloß der islamische
Bereich, sondern allgemein die re-
ligiöse Fundierung einer Kultur.

Nachdem aber keine Trennung
angestrebt wird zwischen dem,
was sakral und dem, was profan
ist, greift das islamische Recht
auch in Domänen ein, die in west-
lichen Gesellschaften vordergrün-
dig von der Religion getrennt
wurden wie Politik und Wirt-
schaft, bis in Einzelbereiche wie
Steuersystem, Bankwesen, Ver-
tragsrecht, Kleidung, Ernährungs-
gebote und -verbote.

Zu Lebzeiten des Propheten
dienten seine Offenbarungen, die
er in Predigten mitteilte, als
Rechtsquelle. Dann schrieb man
sie nieder im Koran (wörtlich:
„Vortrag“). Schnell stellte sich he-
raus, dass das heilige Buch nicht
in allen Fragen Auskunft gibt, die
sich als Rechtsfälle auftaten, und
die Zuständigen wussten mitun-
ter nicht oder konnten sich nicht
einigen, wie zu entscheiden sei.

So wurde schon im 7. Jahrhun-
dert begonnen, die Worte und Ta-
ten des Propheten Muhammad
auf Papyrus zu schreiben, um für
alle Fragen gerüstet zu sein. Die-

se Aufzeichnungen, Ahadith
(wörtlich „Gespräch“, im religiö-
sen Sinn „Überlieferung“), dien-
ten fortan neben dem Koran als
Quellen der Rechtsfindung. Aber
genauso alt ist Hadith-Kritik.
Nicht alle dieser Überlieferungen
gelten überall als echt (sahih,
wörtlich „gesund“), wobei unter
Theologen lange Debatten darü-
ber stattfanden, was als echt zu
gelten habe und was nicht. Man-
che Texte waren schwer verständ-
lich, nicht eindeutig, Erklärungen
für einzelne Passagen wurden ge-
sucht, Kommentare verfasst, Dis-
kussionen geführt, Junge ange-
lernt, ein System der Klassifizie-
rung gefunden. Die Theologie als
Wissenschaft war geboren.

Aus der Gesamtheit dieser
Überlieferungen konstituiert sich
die Sunna – ins Deutsche über-
setzt als „Tradition“, religiöse Pra-
xis. Sunna beinhaltet alles, was
der Prophet sagte, tat, stillschwei-
gend billigte. Dem haben Gläubi-
ge zu folgen. Demnach ist die
Scharia festgeschrieben in Koran
und Sunna. Scharia ist kein Ge-
setzbuch, in dem man schnell et-
was nachschlagen kann, Scharia,
das sind viele Regalmeter Litera-
tur, Tausende von Bänden, vieles
davon ist Laien nicht auf Anhieb
zugänglich, vieles wurde nie in
europäische Sprachen übersetzt.

Nichtsdestotrotz ist das, was
unter Scharia verstanden wird,
nicht von Senegal bis Indonesien
das gleiche. Sunniten, Schiiten
und Absplitterungen haben eige-
ne Ahadith und Interpretationen,
Texte und Traditionen. Einerseits
berufen sich Staaten mit ganz un-
terschiedlichen Verfassungen auf
die Scharia, andererseits gibt es
Pluralismus der Auslegung auch
innerhalb der Scharia.

Aus der Scharia hat die islami-
sche Jurisprudenz in einer kom-
plexen Methodenlehre das Rechts-
system Fiqh erarbeitet. Der Unter-
schied zwischen Scharia und Fiqh
ist essenziell. Scharia ist göttli-
ches Recht, geoffenbart in Koran
und Sunna, in den Grundzügen
und als Werteordnung gültig für
alle Zeiten und Orte, kein
menschliches Machwerk, sondern
transzendenten Ursprungs. Daher
ist sie der Manipulation durch ir-
dische Machtträger, Behörden und
Besserwisser entzogen: für viele
Muslime ein tröstlicher Gedanke.

Menschlich und daher verän-
derlich ist indes, was dann aus
der Scharia abgeleitet wird, die
Rechtsfindung im Rahmen einer
Rechtswissenschaft und die Um-
setzung. Und innerhalb dieses
Rechtssystems (Fiqh) findet sich
Spielraum für Deutungen und na-
türlich auch für Kontroversen.

Die dritte Quelle der Rechtsfin-
dung neben Koran und Sunna ist
Konsensus (Idschmaâ), basierend

auf einer Annahme, die aus Koran
und Sunna abgeleitet war: Wenn
alle Gelehrten (einer Epoche, Re-
gion, Rechtsschule) einverstanden
sind mit einer Entscheidung, kann
sie nicht falsch sein, nicht in Wi-
derspruch zur Scharia stehen.

Als vierte Quelle wird der Ana-
logieschluss (Qiyas) genutzt (Bei-
spiel: Wenn Wein verboten ist,
weil er berauscht, dann sind auch
andere narkotisierende Substan-
zen verboten). Bereits diese Me-
thode der Rechtsfindung enthält
für sich genommen Potenzial für
Veränderung und Erneuerung.

Regionale Schulen
Zudem gibt es regional unter-
schiedliche Entwicklungen in der
Rechtsauffassung. Schon im ers-
ten Jahrhundert der islamischen
Geschichte entstanden Texte, die
Rechtsfragen behandelten. Die re-
levanten Bestimmungen in Koran
und Sunna wurden durch Gelehr-
te interpretiert und regional fest-
geschrieben, woraus sich man-
cherorts auch Widersprüchliches
ergab. So entsprangen innerhalb
der Rechtswissenschaft verschie-
dene Schulen, jede von ihnen ent-
wickelte ihre eigene Methode der
Rechtsfindung und bildete ihren
Kanon. Innerhalb des sunniti-
schen Islam werden heute vier
Rechtsschulen als gleichwertig
anerkannt: Gläubige, Staaten und
Juristen können sich auf diese be-
rufen, wenngleich regional eine
historisch gewachsene Dominanz
der jeweiligen Schule besteht.

In all diese Rechtsfindungspro-
zesse flossen weitere Quellen ein,
auf lokaler Ebene Gewohnheits-
recht, und zu allen Zeiten erlie-
ßen Machthaber Bestimmungen,
Ordnungen und Gesetze. Selten,
wenn überhaupt je im Verlauf der
islamischen Herrschaftsgeschich-

te, fand die Regierungsführung
ausschließlich auf Basis der Scha-
ria statt, wenngleich viele Musli-
me in der Zeit der ersten vier Ka-
lifen (632–661) eine solche Glanz-
zeit erblicken. Selbst so autoritäre
Systeme wie Iran und Saudi-Ara-
bien sind hier keine Ausnahme.

In Koran und Sunna sind Re-
geln festgelegt, die im 7. Jahrhun-
dert auf der Arabischen Halbinsel
Zeit und Ort entsprachen. Dass
Umstände und Bedürfnisse sich
geändert haben und eine Übertra-
gung auf das 21. Jahrhundert, in al-
le Weltgegenden mitunter Schwie-
rigkeiten bereitet, dieser Problema-
tik sind sich Muslime bewusst.

Welche Möglichkeiten haben
also Juristen und Politiker, die
sich der Religion verpflichtet füh-
len, die Scharia so umzusetzen,
dass Neuerungen möglich sind?
Neuerungen, die eventuell harmo-
nieren mit westlichen Konzepten
wie Meinungspluralismus, Auto-
nomie des Individuums oder gu-
ter Regierungsführung?

Hier finden sich mehrere An-
sätze. So kann man die Anwen-
dung von Bestimmungen ausset-
zen: In der Wissenschaft der Ko-
ranauslegung (Tafsir) ist eine der
wichtigen Methoden die Festle-
gung des historischen Kontextes,
in dem Mohammed die Offenba-
rung empfangen hat, die „Gründe
der Herabsendung“ (Asbab an-Nu-
zul). So kann ein Vers als zeitbe-
zogen eingeordnet werden, seine
Gültigkeit ist zwar immer gege-
ben, seine Anwendung mitunter
aber nicht mehr vonnöten oder
wünschenswert. Dieser Argumen-
tationsweise bedienten sich Tune-
sien, Libyen und Marokko zur Ab-
schaffung respektive starken Ein-
schränkung der Polygynie. Die Of-
fenbarung (Koran 4,3) erfolgte im
Kontext von Krieg und dem Ster-
ben der Männer und diente der

sozioökonomischen Sicherung
von hinterbliebenen Frauen. Dem-
entsprechend erklärte die moder-
ne Gesetzgebung Polygynie für
nicht zeitgemäß. Natürlich finden
sich immer Personen, die solche
juristischen Spitzfindigkeiten ab-
lehnen, wenn diese in Wider-
spruch zum Koran stehen, der
den Männern unter gewissen Um-
ständen mehrere Frauen erlaubt.

Die islamischen rechtlichen Be-
stimmungen (Ahkam) reichen von
verpflichtend bis verboten. In der
Mitte liegen Handlungen, die zu-
lässig (mubah) sind, weil sich Gott
durch den Mund des Propheten
dazu nicht geäußert hat. Hier liegt
eine weitere Ansatzmöglichkeit
für Veränderungen. Was nicht
verbindlich angeordnet wurde, er-
öffnet Bewegungsfreiheit: Erlaubt
ist, was nicht ausdrücklich verbo-
ten ist.

Wahrung der Intention
Noch ein Verfahren bietet Spiel-
raum für Neuerungen: Man unter-
sucht die Zielsetzung einer Aussa-
ge. Lassen die Zeitumstände neue
Fragen auftauchen und ist kein
Analogieschluss möglich, bezieht
man sich auf die Absicht der
Scharia (Maqasid asch-Scharia).
Im Mittelpunkt steht dabei nicht
eine kasuistische Betrachtung der
Verse, sondern eine, die die Fina-
lität in den Mittelpunkt rückt.

Was hat Gott damit gemeint?
Es geht nicht um den konkreten
Inhalt eines Satzes, sondern um
das, was über den Wortlaut hin-
aus in ihm enthalten ist. Auf die-
sem Weg kann man Jahrhunderte
überspringen, der koranische Text
bleibt unangetastet, aber seine An-
wendung wird erweitert, bei Wah-
rung der Intention. Deswegen ver-
wenden Muslime heute Zahnbürs-
ten und nicht Hölzchen wie der
Prophet Muhammad, benutzen sie
technologische Errungenschaften
von Toilettenpapier bis zu Medika-
menten und Maschinen, ohne dar-
in einen Widerspruch zur Sunna
erkennen zu müssen.

Eine weitere Methode der
Rechtsfindung, Istislah, trifft Ent-
scheidungen unter Berücksichti-
gung des Gemeinwohls, doch gibt
es allerlei Einschränkungen und
Meinungsverschiedenheiten in-
nerhalb juristischer Kreise und
Rechtsschulen.

Gewiss ist die Angelegenheit
noch weitaus komplexer, als hier
dargestellt. Aus all dem sollte je-
doch deutlich werden: Scharia ist
kein starres Rechtssystem, das
unwandelbar alle Zeiten überlebt
hat und an allen Orten gültig ist.
„In der Vielfalt liegt die Gnade“,
soll Prophet Muhammad gesagt
haben. Meinungspluralismus
steht keineswegs in Widerspruch
zur Scharia; Islamwissenschafter
wie Rüdiger Lohlker, Thomas Bau-
er und Gudrun Krämer werden
nicht müde zu betonen, dass die-
ser im Islam angelegt ist. Nicht
die Scharia ist das Problem, nicht
die Bibel, sondern das, was Men-
schen daraus hervorholen – oder
eben nicht. Insofern betrachten
viele Muslime Scharia als Chance,
die sich ihnen nun im Prozess der
arabischen Wende bietet.

Wenn Muslime eine Staatsordnung fordern, die auf der

Scharia fußt, dann schrillen in Europa bei Medien,

Touristikern und Investoren alle Alarmglocken.

Scharia und Moderne: Sind sie kompatibel?

Von Ingrid Thurner

Ingrid Thurner, geboren
1954, Ethnologin, Tourismus-
forscherin, Reiseleiterin, Lek-
torin am Insti-
tut für Kultur-
und Sozialan-
thropologie
der Universität
Wien (www.rei-
se-und-litera-
tur.at).

Scharia ist kein Gesetzbuch, das sind viele Regalmeter Literatur und
Tausende von Bänden . . . Foto: Pascal Deloche/Godong/Corbis


